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1. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 23.06.2016 den Jahresabschluss zum 31.12.2015, 
abschließend mit einer Bilanzsumme von 15.285.194,43 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 
327.525,21 € festgestellt. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 327.525,21 € wird ein Betrag in  
Höhe von 305.000,00 € an die Stadt Kalkar zur Verzinsung des eingesetzten Kapital ausgeschüttet. Der 
verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 22.525,21 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des  
Betriebes Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar. Zur Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung zum 31.12.2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner 
GmbH, Krefeld, bedient. 
Diese hat mit Datum vom 20.05.2016 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt: 
 
„An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Kalkar ‚Sondervermögen Abwassersammlung 
Stadt Kalkar‘: 
 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Sondervermögen Abwassersammlung 
Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger  
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass  
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze  
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier und Partner 
GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu fol-
gendem Ergebnis: 
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Der Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß 
§ 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-
fungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.  
 
Herne, den 19.10.2016 Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
                Im Auftrag 
        Helga Giesen 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Kalkar über die Verwendung des Jahresergebnisses und der ab-
schließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen beim Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar, 
Kirchfeld 57, 47546 Kalkar, während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
 
Kalkar, den 24.10.2016           gez. Dr. Schulz  
          Betriebsleiterin  
 
 

2. Bekanntmachung der Ratsbeschlüsse über die Aufstellung einer Satzung 
(Entwicklungssatzung) gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB und die Durchführung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB in Verbindung 
mit § 3 Abs. 2 BauGB - Talstraße - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 15.09.2016 gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 
(GV NRW S. 496), den Aufstellungsbeschluss sowie den Beschluss zur Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB gefasst. 
 
Zielstellung ist die Klärung der Zulässigkeit von Vorhaben auf den Flurstücken Gemarkung Kalkar, 
Flur 15, Flurstücke 14,15,16,111,149,155,158,160 und 162.  
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der künftigen Entwicklungssatzung 
dargestellt: 

 

 
 
 
                                Räumlicher Geltungsbereich der Entwicklungssatzung 
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Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

Der Entwurf der Entwicklungssatzung einschließlich Begründung liegt im Fachbereich 2 - Planen,  
Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungsneubau, Markt 20, Raum 315,  
 

in der Zeit vom 29.11.2016 bis 29.12.2016 einschließlich 

während der Dienststunden: 

Montag bis Freitag vormittags von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

öffentlich aus. 
 
Dabei kann sich jedermann über die allgemeinen Ziele, Zwecke und Inhalte der geplanten Satzung so-
wie der voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichten lassen. 
 
Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Termin für die Einsichtnahme im Fachbereich 2 - Planen, 
Bauen, Umwelt - unter der Telefonnummer 02824 13-211 oder 02824 13-191 zu vereinbaren.  
 
Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift im oben genannten Zeitraum abgegeben wer-
den.  
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen vom 29.11.2016 bis 29.12.2016 einschließ-
lich unter folgender Internetadresse abzurufen: 
 

http://www.kalkar.de/de/inhalt/aktuelle-beteiligungsverfahren/ 
 
Der Entwurf der Entwicklungssatzung einschließlich Begründung wird im vereinfachten Verfahren nach 
den Vorschriften des § 13 BauGB aufgestellt. Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der Bekanntmachungsverordnung 
vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in 
der Fassung der letzten Änderung vom 06.05.2015, werden die Aufstellung sowie die öffentliche Aus-
legung der Entwicklungssatzung sowie die im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 3 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen während der oben angege-
benen Auslegungsfrist abgegeben werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über die Entwicklungssatzung unberücksichtigt bleiben können und dass ein 
Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13.10.2016 (BGBl. I 
S. 2258), unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können (§ 47 Abs. 2a VwGO). 
 
Kalkar, den 10.11.2016 
 
In Vertretung 
 
Sundermann  
Stadtoberbaurat 
 
 


